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§ 60 WKG Sitzungen
 WKG - Wirtschaftskammergesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Sitzungen der Kollegialorgane sind vom jeweiligen Vorsitzenden nach Bedarf und immer dann einzuberufen,

wenn ein Fünftel der Mitglieder des jeweiligen Kollegialorgans, bei Fachgruppentagungen ein Zehntel der

Mitglieder, es verlangt. Bei Präsidien gemäß § 23 und § 35 sowie bei Spartenpräsidien kann jedes Mitglied die

Einberufung einer Sitzung verlangen. Sitzungen sind spätestens binnen zwei Monaten nach Einlangen eines

entsprechenden Antrags abzuhalten.

2. (2)Die Verhandlungsgegenstände sind den Mitgliedern rechtzeitig vor jeder Sitzung schriftlich mitzuteilen. Andere

Gegenstände können nur über Vorschlag des Vorsitzenden oder wenn ihnen durch Beschluss die Dringlichkeit

zuerkannt wird, verhandelt werden.

3. (3)Der Präsident der Landeskammer sowie der Direktor und seine Stellvertreter sind berechtigt, an den Sitzungen

sämtlicher Organe der Landeskammer und der Fachgruppen (Fachvertretungen) sowie der von der

Landeskammer beaufsichtigten Arbeitsgemeinschaften gemäß § 16 mit beratender Stimme teilzunehmen. Den

Sitzungen des Präsidiums, des Erweiterten Präsidiums der Landeskammer und des Wirtschaftsparlaments der

Landeskammer ist der Direktor, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, beizuziehen. Darüber hinaus gehende

Bestimmungen kann die Geschäftsordnung treffen.

4. (4)Der Präsident der Bundeskammer sowie der Generalsekretär und seine Stellvertreter sind berechtigt, an den

Sitzungen sämtlicher Organe der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft sowie der Arbeitsgemeinschaften

gemäß § 16 mit beratender Stimme teilzunehmen. Den Sitzungen des Präsidiums, des Erweiterten Präsidiums der

Bundeskammer und des Wirtschaftsparlaments der Bundeskammer sind der Generalsekretär und seine

Stellvertreter mit beratender Stimme beizuziehen. Darüber hinaus gehende Bestimmungen kann die

Geschäftsordnung treffen.

5. (5)Die Sitzungen der Wirtschaftsparlamente sind öffentlich. Ausnahmen werden durch die Geschäftsordnung

oder durch besonderen Beschluss bestimmt. Über Angelegenheiten des Voranschlages und

Rechnungsabschlusses kann nur in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden.

6. (6)Die Sitzungen der Fachgruppentagung sind öffentlich, wenn und insoweit dies die Fachgruppentagung

beschließt.

7. (7)Die Sitzungen der übrigen Kollegialorgane sind nicht öffentlich.
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